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Neue Projekte

risiken AES dazu führen können, dass 
einzelne Personen oder Personengruppen 
systematisch diskriminiert werden und 
dass dies aufgrund der fehlenden Trans-
parenz nur schwer zu erkennen und nach-
zuweisen ist. Der Vorwurf der möglichen 
Diskriminierung wiegt gesellschaftlich 
schwer, weil Grundrechte von Einzelnen 
betroffen sind. In Deutschland besteht 
ein Diskriminierungsverbot nicht nur für 
staatliche Stellen, sondern auch für den 
privaten Bereich. Einzelne Fälle von AES, 
die Diskriminierung Vorschub leisteten, 
sind bereits öffentlich geworden (wobei 
nicht immer klar ist, inwiefern tatsäch-
lich Menschen geschädigt wurden).

Ziel und Vorgehensweise

Die Diskriminierungsrisiken durch AES 
stellen nicht nur eine technische, sondern 
eine juristische, gesellschaftliche und poli-
tische Herausforderung dar. Zentrale Fra-
gen sind insbesondere:

 › In welchen Bereichen und für welche 
Entscheidungen werden bereits algo-
rithmische Entscheidungssysteme ein-
gesetzt, die nach geltender Rechtslage 
diskriminierungsfrei sein sollten (insb. 
gemäß Allgemeinem Gleichbehand-
lungsgesetz [AGG])? In welchen Berei-
chen ist eine Anwendung von AES und 
maschinellem Lernen in Zukunft wahr-
scheinlich? Welche Vorteile erwartet 
man sich von deren Einsatz?

 › Welche Risiken von Diskriminierung 
entstehen durch den Einsatz von AES? 
Welche Fälle von Diskriminierung auf-
grund von algorithmischen Entschei-
dungssystemen sind bereits bekannt 
geworden? 

 › Nach welchen Kriterien und Verfahren 
sollte der behördliche Einsatz algorith-
mischer Entscheidungssysteme zuge-
lassen werden? Welche behördlichen 
Anwendungen gibt es bereits, welche 
sind möglich?

 › Welche technischen Möglichkeiten 
existieren, um Diskriminierung durch 
algorithmische Entscheidungssysteme 

Vielfältige Entscheidungen, die konkret 
die Lebensführung und Entwicklungs-
chancen von Menschen betreffen, werden 
seit Langem regel- und merkmalsbasiert 
getroffen. Mediziner und Kostenträ-
ger berücksichtigen Erkrankungs- und 
Rückfallrisiken von Patienten, wenn sie 
über Behandlungen oder Rehabilitatio-
nen entscheiden. Versicherungen klassi-
fizieren ihre Kunden mit Blick auf Scha-
denswahrscheinlichkeiten und berechnen 
entsprechende Tarife, Banken treffen Kre-
ditentscheidungen auf Basis von Einschät-
zungen der Kreditwürdigkeit beispiels-
weise durch die SCHUFA Holding AG. 

Seitdem diese Entscheidungen zuneh-
mend datenbasiert und mittels Algorith-
men/Software automatisiert werden (algo-
rithmische Entscheidungssysteme [AES]), 
rücken diese in den Fokus der öffentlichen 
Wahrnehmung, und von Wissenschaft, 
Politik und anderen Stakeholdern werden 
damit verbundene Chancen und Risiken 
thematisiert. AES bieten das Potenzial, 
Entscheidungen schneller, effizienter und 
objektiver zu treffen und Unzulänglich-
keiten menschlicher Entscheidungen ver-
mindern oder gar vermeiden zu können. 

Gleichwohl gehen direkte Risiken au-
tomatisierter Entscheidungen mit Fehl-
entscheidungen und den daraus erwach-
senden Folgen sowie oftmals unklaren 
Verantwortungs- und Haftungsfragen 
einher. Bisher gibt es keine spezifischen 
Offenlegungspflichten, weder für einge-
setzte (Trainings-)Daten, anhand derer 
Kriterien für Entscheidungsregeln und 
-modelle abgeleitet werden, noch für die 
Algorithmen, mit denen diese Regeln auf 
neue Fälle angewendet werden. Dadurch 
sind Entscheidungsprozesse von außen 
oft nicht nachvollziehbar. Die fehlende 
Transparenz bereitet den Nährboden für 
Misstrauen oder Ablehnung. Durch die 
zunehmende Anwendung maschineller 
Lernverfahren wird diese Situation ver-
stärkt und auf eine neue Stufe gehoben.

Seit einiger Zeit wird darauf hingewie-
sen, dass jenseits von Fehlentscheidungs-

und maschinelles Lernen im Vorhinein 
oder nachträglich zu erkennen und zu 
beheben?

 › Welche Verfahren (wie z. B. counterfac-
tual explanations) werden in der Litera-
tur diskutiert, um die Nachvollziehbar-
keit komplexer Verfahren herzustellen? 
Wie können dabei Geschäftsgeheim-
nisse gewahrt bleiben?

 › Welche rechtlichen Möglichkeiten und 
Vorschläge zur Einhegung von Diskri-
minierungsrisiken durch Algorithmen 
gibt es, beispielsweise im Rahmen des 
Wettbewerbsrechts oder durch behörd-
liche Kontrollmechanismen? Liegen 
diesbezüglich bereits Erfahrungen in 
anderen Ländern vor?

Das TAB wird die Vielzahl vorliegender 
und erwarteter Studienergebnisse anhand 
dieser Leitfragen auswerten und in Form 
einer Synopse zusammenfassen, um ei-
nen sachlich fundierten Überblick über 
die noch junge Debatte zu schaffen. Er-
gänzend sollen Interviews mit Expertin-
nen und Experten geführt werden, um 
mögliche Widersprüche bzw. Unschär-
fen zu klären.
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